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autEeboben rird

Der ttieoer taadlag bat beschlossen:

Artikel I

Das Lebendvielrausgleichsabgabegesetz fllr l{ien 1913, IEBI. ftt!
Wieo Nr. 9/1983, zuLet.';zt geändert durch das cesetz I,GB1 . für
lgien Nr. 73/t99o, wird aufgehoben.

Artikel II

Dieses cesetz trltt nit nblauf des 31. Dbzernber 1993 iD Krafr.

Der IandeshaupttlanD !

3ä11age Nr- 30./93
Etz 4249193
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E { L Ä u ! E R U N G E N

.Problem:

cegenstaad der Lebendviehausgleichsabgabe ist dle Zuftlhrung von
Lebendvieh an eine Schlachtstätt'e in Gebiet der Stadt l{ien ohnä
Bertlhlung eines Wiener Schlachtviehnarktes. Diese Abgabe ist
eine typische nlenkungsabgabetr, die zun schutz des vliener Zen-
traLviehrnarktes konzS.piert surde.

Da jedoch Vieh - vor al.lem Schweine - in österreich, nie auch
irn gesanten Bereich des EWR, fast ausschließlich tot vernarktet
nird ist eine Lenkungswirkung nicht nehr gegeben. Der einzige
Effekt dieser Abgabe besteht daher in einer Verteuerung der irn
Berej.ch der Geneiade tlien durchgeftihrten SchLachtungen. Da die
Schlachtungen in den restlichen österreichischen Schlachthöfen
- aber auch j.n jenen des EWR - nicht rnlt einer vergleichbaren
Abgabe belastet sind, konunt es zu einer lvettbewerbsbenachteili-
gung, der Wiener Schlachtbetriebe.

Z i e l :
Irn Hiablick auf den EllR Beitritt österreichs sollen ftir die
Itiener schlachtbet,riebe die eel.ben Wettbewerbsvoraussetzungen,
sie filr dj.e anderen im Bereich der EwR-l'titgliedsstaaten situ-
ierten Schlachtbetriebe gegeben sein.

I,äsunq:

Aufhebung des Lebendviehausgleichsabgabegesetzes 1 9 83

Alternativen:
Keine

Kosten:
Kelue. Zwar konrnt es durch die Aufhebung der Abgabe zu einern
Einnahnerjentfall von jährlich rund 115 I'tilliouen Schilling.
Dieser Betrag wird aber voraussichllich durch die nach dern Weg-
fall der Abgabe zu erwartende höhere Auslastung des Schlachtbe-
triebes st. lGrx weitgehend korqlenslert


